
 

 

 
Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung 
14. Dezember 2023, 19.30 Uhr, Aula Schulhaus Burggarten 
 

 
 
1. Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 21.6.2023 wurde einstimmig genehmigt. 
 

2. Das Budget 2024 wurde von der Versammlung mit grosser Mehrheit (bei einer 
Gegenstimme) genehmigt.  

 
 Grossmehrheitlich (bei acht Gegenstimmen) abgelehnt wurde ein Änderungsantrag von 

Lukas Keller, den Steuersatz für natürliche Personen von bisher 45% auf neu 47% per 
1.1.2024 zu erhöhen. 

 
 Ohne Gegenstimmen (bei neun Enthaltungen) genehmigt wurde die Beibehaltung des 

bisherigen Steuersatzes von 45% für natürliche Personen wie auch des Kapital- und 
Ertragssteuersatzes von 49% für juristische Personen. Ebenfalls ohne Gegenstimmen 
wurden die geltenden Gebührenansätze für Wasser und Abwasser bestätigt. 

 
 Die Finanzperspektiven 2024 bis 2028 wurden von der Versammlung zur Kenntnis 

genommen. 

 
3. Die sog. Absorptionsfusion des Wärmeverbundes Bottmingen (WVB) in den 

Wärmeverbund Oberwil-Therwil (WOT) per 1.1.2024 wurde einstimmig genehmigt. (Dies 
beinhaltet die entsprechende Sacheinlage, die Aktienübertragung und künftige Beteiligung 
der Einwohnergemeinde Bottmingen an der neu zu firmierenden Gesellschaft sowie den 
Abschluss eines Aktionärsbindungsvertrages.) 

 
 
 
Es haben 61 Stimmberechtigte an der Versammlung teilgenommen. 
 
 
15. Dezember 2023 Gemeindeverwaltung Bottmingen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Für eine allfällige Beschwerde wird auf die massgebenden Bestimmungen von §§ 172 ff. des kantonalen Gemeindegesetzes (GG; 
SGS 180) verwiesen: Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann gemäss § 172 Abs. 1 GG innerhalb von 10 Tagen seit 
Beschlussfassung schriftlich und begründet Beschwerde beim Regierungsrat erhoben werden (§ 175 Abs. 1 GG). Wird eine 
Missachtung der Rechte der Stimmberechtigten geltend gemacht (§ 175 Abs. 2 GG), so sind die Fristen gemäss § 175 Abs. 2 GG zu 
beachten. 


